
Kontakt
Leitung:

Kinder- und Jugendarbeit  
Jugendhaus im Zentrum und Mädchentreff  
Westheim, Flurstraße 6 und Hinterdorfstraße 7

Kristin Wieber 
Rathaus, Hauptstraße 39, 74538 Rosengarten 
Mobil: 0177 6818498, E-Mail: jugendhaus@rosengarten.de

Willst du Genaueres erfahren 
Erfahre Aktuelles und Wissenswertes auf: 
www.rosengarten.de  Jugend – was geht! oder bei  
Facebook unter: Jugend – was geht. Gemeinde Rosengarten

Mädchentreff

WESTHEIM

Kids & Teens in Action
ANGEBOTE  FÜR  KINDER UND JUGENDLICHE

Jugendhaus



Der Mädchentreff
Für Mädchen ab 10 Jahren

Hier haben die Mädchen die Möglichkeit, die Räume und das 
Programm nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.

Wir basteln, kochen, backen, quatschen, lachen miteinander, 
finden Freundinnen und planen gemeinsam tolle Ausflüge und 
Projekte.

Im Mädchentreff der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist all 
das vorprogrammiert.

Öffnungszeiten
Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr  
Änderungen je nach Programmpunkt 

Mädchentreff
Ehemaliges Rathaus Westheim  
Hinterdorfstraße 7 
74538 Rosengarten

Das Jugendhaus
Das Jugendhaus befindet sich in der Flurstraße 6, mitten im 
Zentrum von Westheim, und bietet Kindern und Jugendlichen 
verschiedene Angebote:

Vom Dartturnier über Filmabende und Ferienprogramme sowie 
gemeinsam gestaltete Aktionstage ist für Jede/n etwas dabei!

Außerdem kannst du dich im Jugendhaus mit Freunden treffen  
und findest hier Snacks und Getränke zu günstigen Preisen.

Die aktuellen Öffnungszeiten richten sich nach den  
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen:

Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr 
Freitag von 15.00 bis 20.00 Uhr

Jugendhaus im Zentrum 
Westheim 
Flurstraße 6 
74538 Rosengarten

Kinder- und Jugendarbeit
Seit Oktober 2000 gibt es in Rosengarten die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit mit dem Jugendhaus im Zentrum und dem Mädchen-
treff im ehemaligen Rathaus in Westheim.

Grundprinzipien unserer Arbeit sind Freiwilligkeit und Mitbetei-
ligung. Das heißt, Kinder und Jugendliche gestalten ihre Freizeit 
selbst mit.

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren können die Einrichtungen 
besuchen.


